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als zu Worms stattgefunden bezeichnet werden kann, ohne 
dass die Darstellung dadurch unrichtig würde.

Das Bestreben, die Wahl Arnolds als eine recht­
mässige erscheinen zu lassen, verleitet den Verfasser der 
Vita etwas weiter zu folgender irreführenden Darstellung: 
‘Postquam ergo canonica electione parilique voto cleri 
populique ac omnium principum Maguntine metropolis 
gubernacula . . . suscepit . . (J. 612, 4). Dieser un­
wahre, normalisierende Bericht mindert nun zwar die 
Glaubwürdigkeit der Vita, aber uns beschäftigt 
hier nur die Frage, ob er auch gegen ihre Echtheit 
zeugt. Ist der geschilderte Wahlvorgang im 12. Jh. 
innerlich möglich? Diese Frage ist unbedingt zu be­
jahen. Wir haben dafür sogar das Zeugnis einer echten 
Mainzer Quelle aus dem 12. Jh., nämlich der Vita Adal­
berti II. (1138—1141). Trotzdem auch die Wahl dieses 
Erzbischofes den kanonischen Vorschriften nicht ent­
sprochen hatte, wird sie in seiner Vita ganz der Norm 
entsprechend beschrieben: ‘Ergo prioratus cleri cum plebe 
vocatus, miliciaeque decus . . . ordine sederunt et consona 
verba dederunt . . . Haec ubi perfecta sunt, ut vult 
regula sancta, eligitur voto parili’. Die Aehnlichkeit 
zwischen beiden Berichten ist nicht zu übersehen. Die 
Vita spricht also ähnlich wie eine unzweifelhaft echte 
Mainzer Quelle aus dem 12. Jh.

Nun finden wir die Wahl Arnolds auch in zwei 
Werken des 16. Jhs. erwähnt, die uns zeigen, wie damals 
selbst Gelehrte sich die Wahl eines Erzbischofes im 
12. Jh. dachten. Gaspar Bruschius berichtet: ‘Arnoldus 
. . . eligitur a capitulo sive senatu canonicorum’. 
Aehnlich die Chronik des Grafen von Zimmern (nach 
Ilgen ja die Vorlage der Vita): ‘mit gemayner, ainhelliger 
Wahl des thumbkapitels’. Beide übertragen also 
unbedenklich eine Einrichtung, die erst vom 13. Jh. an 
allgemein wurde, auf die Mitte des 12. Jhs. Wäre nun 
der Verfasser der Vita ein Fälscher aus spätmittelalter­
licher Zeit, so würden wir bei ihm wohl eine ähnliche
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